
Konfrontation mıiıt eiınem umftfassenden Kodiıfi-
Rıchard Otz katiıonswerk.

iıne Auseinandersetzung mıt dem vorliegen-
den Codex-Entwurf ann d dem emınentenIst die Sprache des Codex- sprachlichen Problem un:! der vielfach erst 1ın den

Entwurtes verständlich und Anftängen befindlichen Auseinandersetzungen
aut wıssenschaftlicher Ebene ergıbt. Welche Krı-

zeıtgemafßs? terıen für Zeıtgemäfheit un: Verständlichkeit
lassen sıch 1U  m} finden und herausarbeiten?*

Es 1st davon auszugehen, da{fß der normatıve
Charakter der Rechtssprache den Gesetzen, 1im
besonderen aber eıner Gesamtkodifikation eıne
wichtige zeıtliche Dımensıon verleiht: Kodifika-
tıonen geschehen dem Anspruch langfristi-
pCr Stabilität. Daftfür besitzen WIr gerade AaUusS$s der
kırchlichen Rechtsgeschichte eın beredtes Zeug-Die Krise der Glaubenssprache ın der Gegenwart NIS: Papst Benedikt erklärte bekanntlich AaUusSs

1St be] unterschiedlicher Bewertung eın allge- Anlafß der Überreichung des GCIC 28 Junımeın konstatıiertes Phänomen, dem diese e1lıt- 1917 C als Erben seıner 1US Autoriıtät
schrift bereıts mehrtach ıhr Augenmerk ZUGE-
wandt hat! Dafß diese Kriıse 1mM besonderen Maß(ße

nehmen Wır Uns VOT, die gELrEUEC Beobachtung
des (sesetzes betreıiben, und verschließen das

Auswirkungen auf die beiden Sprachebenen des Ohr VOTL jedem Verlangen ırgendwelcher Ungül-Kırchenrechts die Bırchliche Rechtssprache tigkeitserklärung. >>

bzw die Sprache der Kirchenrechtswissenschaft Wıe annn also eın umtassendes Kodıitikations-
hat, braucht ohlZmehr besonders heraus- werk zeitgemäfß se1n, wenn die eıt durch tort-
gestellt werden. Dıie primären Schwierigkei- dauernde Bewegung, die durch tatsächliche der
ten ergaben sıch für die kırchliche Rechtsspra- vermeıntliıche Krisen mıtbestimmt wiırd, gekenn-che, für die Sprache, in der die kirchenrecht- zeichnet ist? Wenn INan VO dem be1 Benedikt
lıche Normen dıe Ja überwıiegend Gesetzestorm angesprochenen tradıtionellen Verständnis
haben) tormuliert sınd Die allgemeın verbreitete der Funktion VO Koditikationen ausgeht, aßt
Juridismus-Kritik besagt Ja nıchts anderes, als sıch die Frage recht eintach beantworten: Mıt
daß eıne umtassende rechtliche Normierung VO Hılte der Gesetzgebung wırd die Bewegung e1in-
Aussagen, die ıhre Bedeutung A4US der Ebene der gedämmt, die Krısen werden überwunden un:
Glaubenssprache bezıehen, deren Bedeu- damıt stabıle un überschaubare Verhältnisse
tungsveriremdung durch Vermengung VO  5 geschaffen. Diese Sıcht entspricht eıner weıt
Sprachebenen führt Aus dieser Schwierigkeıit verbreıteten Erwartungshaltung. S1ıe wurde be-
erg1bt sıch als Folgeproblem für die Sprache der reıts in eınem frühen Stadium der Arbeiten artı-
Kirchenrechtswissenschaft, die Sprache, 1ın kuliert, W1€e eıne Bemerkung Kardınal Felicıs
der die theoretischen, methodischen und (rechts-) anläßlich der 50-Jahrfeier des GIC Maı
dogmatischen Aussagen ber das Recht 1ın der 1967 zeıgt; gab der Hotfnung Ausdruck, 8Kıirche gemacht werden, die Kluft zwıschen Codice dı legg] arıKonfrontation mit einem umfassenden Kodifi-  Richard Potz  kationswerk.  Eine Auseinandersetzung mit dem vorliegen-  den Codex-Entwurf kann an dem eminenten  Ist die Sprache des Codex-  sprachlichen Problem und der vielfach erst in den  Entwurfes verständlich und  Anfängen befindlichen Auseinandersetzungen  auf wissenschaftlicher Ebene ergibt. Welche Kr:-  zeitgemäß?  terien für Zeitgemäßheit und Verständlichkeit  lassen sich nun finden und herausarbeiten??  Es ist davon auszugehen, daß der normative  Charakter der Rechtssprache den Gesetzen, im  besonderen aber einer Gesamtkodifikation eine  wichtige zeitliche Dimension verleiht: Kodifika-  tionen geschehen unter dem Anspruch langfristi-  Z  ger Stabilität. Dafür besitzen wir gerade aus der  kirchlichen Rechtsgeschichte ein beredtes Zeug-  Die Krise der Glaubenssprache in der Gegenwart  nis: Papst Benedikt XV. erklärte bekanntlich aus  ist — bei unterschiedlicher Bewertung — ein allge-  Anlaß der Überreichung des CIC am 28. Juni  mein konstatiertes Phänomen, dem diese Zeit-  1917: «... als Erben seiner (= Pius’ X.) Autorität  schrift bereits mehrfach ihr Augenmerk zuge-  wandt hat'. Daß diese Krise im besonderen Maße  nehmen Wir Uns vor, die getreue Beobachtung  des Gesetzes zu betreiben, und verschließen das  Auswirkungen auf die beiden Sprachebenen des  Ohr vor jedem Verlangen irgendwelcher Ungül-  Kirchenrechts — die kirchliche Rechtssprache  tigkeitserklärung.»  bzw. die Sprache der Kirchenrechtswissenschaft —  Wie kann also ein umfassendes Kodifikations-  hat, braucht wohl kaum mehr besonders heraus-  werk zeitgemäß sein, wenn die Zeit durch fort-  gestellt zu werden. Die primären Schwierigkei-  dauernde Bewegung, die durch tatsächliche oder  ten ergaben sich für die kirchliche Rechtsspra-  vermeintliche Krisen mitbestimmt wird, gekenn-  che, d. h. für die Sprache, in der die kirchenrecht-  zeichnet ist? Wenn man von dem bei Benedikt  liche Normen (die ja überwiegend Gesetzesform  XV. angesprochenen traditionellen Verständnis  haben) formuliert sind. Die allgemein verbreitete  der Funktion von Kodifikationen ausgeht, läßt  Juridismus-Kritik besagt ja nichts anderes, als  sich die Frage recht einfach beantworten: Mit  daß eine umfassende rechtliche Normierung von  Hilfe der Gesetzgebung wird die Bewegung ein-  Aussagen, die ihre Bedeutung aus der Ebene der  gedämmt, die Krisen werden überwunden und  Glaubenssprache beziehen, zu deren Bedeu-  damit stabile und überschaubare Verhältnisse  tungsverfremdung durch Vermengung von  geschaffen. Diese Sicht entspricht einer weit  Sprachebenen führt. Aus dieser Schwierigkeit  verbreiteten Erwartungshaltung. Sie wurde be-  ergibt sich als Folgeproblem für die Sprache der  reits in einem frühen Stadium der Arbeiten arti-  Kirchenrechtswissenschaft, d.h. die Sprache, ın  kuliert, wie eine Bemerkung Kardinal Felicis  der die theoretischen, methodischen und (rechts-)  anläßlich der 50-Jahrfeier des CIC am 27. Maı  dogmatischen Aussagen über das Recht in der  1967 zeigt; er gab der Hoffnung Ausdruck, ...«il  Kirche gemacht werden, die Kluft zwischen  nuovo Codice di leggi sarä ... la migliore tutela  Glaubenssprache und Rechtssprache auf einer  dello spirito del Concilio e contribuirä — cosi  dritten Ebene zu überbrücken. Es war nun die  speriamo — alla restaurazione della pace interna  Aufgabe der Kirchenrechtswissenschaft, den  della Chiesa»  «Der neue Codex wird ... der  Anliegen des II. Vatikanums auf der Sprachebene  beste Schutz für den Geist des Konzils sein und —  der Rechtswissenschaft zum Durchbruch zu ver-  so hoffen wir — beitragen zur Wiederherstellung  helfen, also etwa in Aussagen zur Begründung  des inneren Friedens der Kirche.» Die Kodifika-  von Grundrechten, allgemeinen Mitwirkungs-  tion fällt also mit der Beendigung der Phase des  rechten der Gläubigen, verbesserten Rechts-  nachkonziliaren Experimentierens zusammen”.  schutzeinrichtungen u.ä. Die großen Kanoni-  Man könnte aber die Zeitgemäßheit der Neu-  stenkongresse der letzten 10 Jahre haben gezeigt,  kodifikation auch darın erblicken, daß in, ihr  was hier getan wurde, aber auch was noch zu tun  dynamische Rechtsfortbildung garantiert wird.  wäre. In dieser Situation kommt es nun zu einer  Diese bedeutet allerdings eine unvergleichlich  601la migliore tutela
Glaubenssprache und Rechtssprache aut eıner dello spırıto del Concılıo contribuira COSIdritten Ebene überbrücken. Es Wr dıe sper1amo alla restaurazıone della PaCcCc ınterna
Aufgabe der Kırchenrechtswissenschaft, den della Chiesa» «Der CUuU«cC Codex wırdKonfrontation mit einem umfassenden Kodifi-  Richard Potz  kationswerk.  Eine Auseinandersetzung mit dem vorliegen-  den Codex-Entwurf kann an dem eminenten  Ist die Sprache des Codex-  sprachlichen Problem und der vielfach erst in den  Entwurfes verständlich und  Anfängen befindlichen Auseinandersetzungen  auf wissenschaftlicher Ebene ergibt. Welche Kr:-  zeitgemäß?  terien für Zeitgemäßheit und Verständlichkeit  lassen sich nun finden und herausarbeiten??  Es ist davon auszugehen, daß der normative  Charakter der Rechtssprache den Gesetzen, im  besonderen aber einer Gesamtkodifikation eine  wichtige zeitliche Dimension verleiht: Kodifika-  tionen geschehen unter dem Anspruch langfristi-  Z  ger Stabilität. Dafür besitzen wir gerade aus der  kirchlichen Rechtsgeschichte ein beredtes Zeug-  Die Krise der Glaubenssprache in der Gegenwart  nis: Papst Benedikt XV. erklärte bekanntlich aus  ist — bei unterschiedlicher Bewertung — ein allge-  Anlaß der Überreichung des CIC am 28. Juni  mein konstatiertes Phänomen, dem diese Zeit-  1917: «... als Erben seiner (= Pius’ X.) Autorität  schrift bereits mehrfach ihr Augenmerk zuge-  wandt hat'. Daß diese Krise im besonderen Maße  nehmen Wir Uns vor, die getreue Beobachtung  des Gesetzes zu betreiben, und verschließen das  Auswirkungen auf die beiden Sprachebenen des  Ohr vor jedem Verlangen irgendwelcher Ungül-  Kirchenrechts — die kirchliche Rechtssprache  tigkeitserklärung.»  bzw. die Sprache der Kirchenrechtswissenschaft —  Wie kann also ein umfassendes Kodifikations-  hat, braucht wohl kaum mehr besonders heraus-  werk zeitgemäß sein, wenn die Zeit durch fort-  gestellt zu werden. Die primären Schwierigkei-  dauernde Bewegung, die durch tatsächliche oder  ten ergaben sich für die kirchliche Rechtsspra-  vermeintliche Krisen mitbestimmt wird, gekenn-  che, d. h. für die Sprache, in der die kirchenrecht-  zeichnet ist? Wenn man von dem bei Benedikt  liche Normen (die ja überwiegend Gesetzesform  XV. angesprochenen traditionellen Verständnis  haben) formuliert sind. Die allgemein verbreitete  der Funktion von Kodifikationen ausgeht, läßt  Juridismus-Kritik besagt ja nichts anderes, als  sich die Frage recht einfach beantworten: Mit  daß eine umfassende rechtliche Normierung von  Hilfe der Gesetzgebung wird die Bewegung ein-  Aussagen, die ihre Bedeutung aus der Ebene der  gedämmt, die Krisen werden überwunden und  Glaubenssprache beziehen, zu deren Bedeu-  damit stabile und überschaubare Verhältnisse  tungsverfremdung durch Vermengung von  geschaffen. Diese Sicht entspricht einer weit  Sprachebenen führt. Aus dieser Schwierigkeit  verbreiteten Erwartungshaltung. Sie wurde be-  ergibt sich als Folgeproblem für die Sprache der  reits in einem frühen Stadium der Arbeiten arti-  Kirchenrechtswissenschaft, d.h. die Sprache, ın  kuliert, wie eine Bemerkung Kardinal Felicis  der die theoretischen, methodischen und (rechts-)  anläßlich der 50-Jahrfeier des CIC am 27. Maı  dogmatischen Aussagen über das Recht in der  1967 zeigt; er gab der Hoffnung Ausdruck, ...«il  Kirche gemacht werden, die Kluft zwischen  nuovo Codice di leggi sarä ... la migliore tutela  Glaubenssprache und Rechtssprache auf einer  dello spirito del Concilio e contribuirä — cosi  dritten Ebene zu überbrücken. Es war nun die  speriamo — alla restaurazione della pace interna  Aufgabe der Kirchenrechtswissenschaft, den  della Chiesa»  «Der neue Codex wird ... der  Anliegen des II. Vatikanums auf der Sprachebene  beste Schutz für den Geist des Konzils sein und —  der Rechtswissenschaft zum Durchbruch zu ver-  so hoffen wir — beitragen zur Wiederherstellung  helfen, also etwa in Aussagen zur Begründung  des inneren Friedens der Kirche.» Die Kodifika-  von Grundrechten, allgemeinen Mitwirkungs-  tion fällt also mit der Beendigung der Phase des  rechten der Gläubigen, verbesserten Rechts-  nachkonziliaren Experimentierens zusammen”.  schutzeinrichtungen u.ä. Die großen Kanoni-  Man könnte aber die Zeitgemäßheit der Neu-  stenkongresse der letzten 10 Jahre haben gezeigt,  kodifikation auch darın erblicken, daß in, ihr  was hier getan wurde, aber auch was noch zu tun  dynamische Rechtsfortbildung garantiert wird.  wäre. In dieser Situation kommt es nun zu einer  Diese bedeutet allerdings eine unvergleichlich  601der
Anlıegen des I1 Vatıkanums auf der Sprachebene beste Schutz für den Geist des Konzıls seın und —
der RechtswissenschaftZDurchbruch VCI- sSo hoftfen WIr beitragen AT Wiederherstellunghelfen, also eLtwa in Aussagen ZUur Begründung des ınneren Friedens der Kırche.» Die Kodıiıfika-
VO Grundrechten, allgemeinen Mitwirkungs- t1on fällt also mıt der Beendigung der Phase des
rechten der Gläubigen, verbesserten Rechts- nachkonziliaren Experimentierensschutzeinrichtungen D Dıie großen Kanonıi1- Man könnte aber die Zeitgemäßheıit der Neu-
stenkongresse der etzten 10 Jahre haben gezeıgt, koditikation auch darın erblicken, da{fß ın ıhr
W ads jer. wurde, aber auch W 4S och tun dynamısche Rechtsfortbildung gyarantıert wiırd.
ware. In dieser Sıtuation kommt CS 1U eıner Diese bedeutet allerdings eiıne unvergleichlich
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orößere Herausforderung für die sprachliche Ge- Nnur e1iNe otfene Gesetzessprache, die bewußt das
staltun In der allgemeinen Juristischen Termi- Rıisıko unbestimmter Formulierung
nologıe hiefße 1eS$ C1iINEC Option zugunsten allge- ine diesem Verständnıis adäquate Ormset-
meılner gegenüber kasuistischer, aber auch unbe- ZUNSs und Rechtsfortbildung mu{fß VO

gegenüber estimmter Formulierung. Rıichtliniencharakter der Gesetzesnormen SC-
Kasuistische Formulierung IST umfangreicher, hen Es geht 1er das Problem, da{fß S1IC darauf
detaillierter, aber auch lückenhatter, der Spiel- angelegt siınd Entwicklungen Gang rın-
aum der Rechtskonkretisierung ı1ST SCI1INS, allge- SCH un: erhalten, GNe Räaäume für die talıge

Formulierungen sınd kürzer, weisen Verantwortung der Gläubigen der Kırche und
Lücken aut un:! geben dem rechtskonkreti- der Welt eröffnen Wenn 1U  — diese Inhalte

sıerenden Organ ogrößeren Entscheidungs- allzu estimmte Imperatıve verwandelt WCTI-

spielraum Der rad der Allgemeinheıt den, ame CS solchen Bereichen durch die
Norm bestimmt also die Größe des AÄAnwen- Kodifikation Z Abschluß oder zumındestens
dungsbereiches, die Quantıität der dadurch aNSC- ZU!r: Begrenzung derartiger Entwicklungen An-
sprochenen Lebenssachverhalte Es besteht Z W1- ers als die allgemeine Gesetzgebungslehre, die
schen diesem Begriffspaar un! dem Begriffspaar starke Vorbehalte evolutionäre (Gesetze
bestimmt/unbestimmt keineswegs C1INC ZWINSCH- (sogenannte «Mafßnahmegesetze») vorbringt
de Verbindung Während aufgrund der Erfah- wiırd INa  } also den 1er erwähnten Voraus-

IMMITL kasuistischer Gesetzessprache heute SELZUNGECN tür die Neukodıiıtikation des Kırchen-
die Überzeugung VO den Vorzugen allgemeiner rechts unbestimmte «evolutionäre» (zesetzes-
Formulierungen weIit verbreitet 1ST wırd sprache vielen Bereichen DOSI1ULV bewerten
Ertfordernis der Bestimmtheit allgemeinen haben Es scheint dabe] jedoch wichtig SC1IMN,
festgehalten da{flß Sınne der Optatıven Konzilsaussagen die

Es 1ST vorerst betonen, da{ß die Bestimmt- Zielvorstellungen estimmter tormuliert WeTr-
eıt unı Prazısıon, aber auch die Verständlich- den, dafß hingegen die Realisierungsalternativen
eıt der Allgemeinheıt der Begritffe keıines- offen unbestimmt bleiben können uch Wenn

WCBS leiden mu{fß Diözese 1ST sıcher verständlı:- dadurch die Norm den Charakter Wunsch-
cher als Teıilkırche, Teılkirche als allgemeıner erhält entsteht durch die angesprochene
Begriff verständlicher als die Begriffe der einzel- Zielvorstellung C1IMN, WI1IC ich ausreichender
Ne  —$ diözesangleichen Teilkirchen (freıe Abtei, Verbindlichkeitsgrad für die Rechtskonkretisie-
freı Prälatur Cte.) Die Bestimmtheıit all dieser rung
Begriffe 1ST jedoch abgesehen davon, da{ß ekkle- Dafür C Beıispiel 709 lautet
siologisch die 107zese Idealtorm VO Teilkirche
1ST EeLIW. gleich orofß Totius Collegi Episcoporum et Sedis

Apostolicae LM DYIM1S est er dirıgereBestimmheiıt bedeutet also die Sıcherheit der
partıcıpalionem catholicorum OCECUMENILCO,Voraussehrbarkeit der Anwendung der Norm;

unbestimmte Formulierungen haben finıs est plenam doctrinae
ben dem Kern des Anwendungsbereiches G Christz discipulos DaTrare et S$IC

Ecclesiae redintegrarebreites Übergangstfeld für das die Krıterien der
E piscopıs ıLem est e ad NOYTIMMAMAnwendung Einzeltal]l erst gefunden werden

INussecn E priscoporum Conferentus eandem oOMOUVere,
PDro DAaY115 adiunctorum necessitatibus melEs 1STt u  - für unNnseren Zusammenhang wich-

opportunitatibus NOTINASy PYACLLCAS3 At-Ug, da{ß die kırchliche Rechtsordnung CIN1ISC
Charakteristika autweiıist die extensıven fentkıs Praescripis SuDrema Ecclesiae
Gebrauch unbestimmter Regelungen verlangen
Wenn die kırchliche Gesetzgebung VO Geıist Es handelt sıch 1er CinNn (Gesetz MIt
des [[ Vatiıkanums SC1MH soll WenNnn dıe recht bestimmten Zielvorstellung, jedoch unbe-
Neukodifikation des Kıirchenrechts «Ja migliore Formulıerungen Hınblick auf die
tutela dello Sp1r1TO del Concilio » sC1InMN soll annn Realisierungsalternativen Rahmen VO
dürfte die «vorläufige Oftenheit» der Konzıls- grundsätzliıchen Kompetenzregeln Neben der

nıcht durch normativiıstische Be- darın enthaltenen Delegation den partikula-
stiımmtheıt verdrängt werden Dem viel be- TEN Gesetzgeber bringt dieser Kanon wich-
schworenen Geist des Konzıls entspräche ohl Interpretationstopos für die kıirchliche
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7  In

S DIE PRACHE DES CN aNTWURFE ERSTÄNDLICH UN EITGEMASS?

Sowelılt der Entwurf also 1Ur den CharakterRechtsfortbildung, die Verpflichtung ZUY er-
DreLATLO OCECUMENLICA, ZUur Auslegung jeglicher kır- adaptıerten CGAIE: hat, 1ST vorauszusehen,
chenrechtlicher Normen ökumenischen
Geiste

da{f ach kurzen, VO vielen herbeigesehn-
ten Phase der Stabilisierung die Dynamik der

Auf ZW 1 eıtere Beispiele für relatıv allgemei- Rechtsfortbildung ber allzu kasuıstisch be-
un unbestimmte Formulierungen AaUus dem LiIMMLE Kanones hinweggehen wırd der aber

Fherecht SC1 ochZ In den Kano- dıe Kluft 7zwischen der kirchlichen Gemeinschaft
11C5S5 1049 un 10572 werden gegenüber dem CC und ıhrem Recht sıch WEeIL vertieft daß CS als
das Erfüllungsunvermögen un die Arglıstige abstraktes un:! blutleeres Gebilde Nur mehr
Täuschung als Cu«EC Nichtigkeitsgründe formu- wıssenschaftlichen Diskussionen Effektivi-
lıert 1049 spricht VO Personen, ob Lat beweiıst.
SFavCcm anomalıam psychiıcam obligationes

essentiales NEQUCUNL>» 10572
Es 1ST der Lıiteratur ZU G1E} wıedertührt den Tatbestandselementen die Eıgen-

schaft d »QUuaC AA est ad ONSOFLILU. hervorgehoben worden, da{flß die Zahl der Legal-
coniugalıs perturbandum» Aufgrund definıtionen außerordentlich orofß SsSC1 Diıes WUur-
der Allgemeinheit un Unbestimmtheit dieser de überwiegend damıt gerechtfertigt daß die
beıden Kanones 1ST damıt rechnen, dafß sıch kanonistische Fachsprache durch e1iNe starke ter-
die Rechtsfortbildung kırchlichen Eherecht minologische Unsicherheıt gepragt WTr Da-
hauptsächlich SIC konzentrieren wırd In durch erhielt der GIC besonderen Ma{f(e den
bezug auf das Erfüllungsvermögen 1ST dieses Charakter Lehrbuches, W as den Regeln
Phänomen Ja bereıts bekannt Rechtsprechung ber Verwendung Lehrbetrieb sehr
und Wıssenschaft haben sıch damıt ausftführlich entgegenkam
auseinandergesetzt Was die Formulierung der Was die Unsicherheit der kanonistischen
Arglıstigen Täuschung betrifft, mu{fß erst 1b- Fachsprache betritft 1ST MIt ıhr die Notwendig-
gewartet werden, WI1E die Rechtsprechung die eıt Z Hereinnahme VO Deftfinıitionen
kasuistisch--verengenden Tatbestandselemente: nächst weggefallen, die gesicherte Rechts-

‚. deceptus dolo, ad obtinendum ONSCNSUM wissenschaftssprache machte dıe Hereinnahme
>> konkretisiert VO Legaldefinitionen der Gesetzessprache

Es sıch also, daß der Codex Entwurf CinNEe überflüssıg Interessanterweıise 1ST INan jedoch
Reihe VO Formulierungen enthält deren Allge- nıcht VO Legaldefiniıtionen abgegangen SON-
meınheıt un: Unbestimmtheıt C1IiNEC SCWI1SSC ern s2 C1iNEC Aufgabe der Neukodıitikation dar-
Chance für CIHE längere Lebensdauer der Neuko- 1 VOT allem grundsätzlıche Konzilsaussagen als
dıifikation darstellen TIrotz dieser ertreulichen Legaldefinitionen einzubringen, daß der Ent-

wurt sıch manchmal WI1IC ein Lehrbuch des ach-Tendenz Entwurt dart jedoch nıcht übersehen
werden daß ber Strecken die wortlıich AaUSs konzıliaren Kirchenrechts Auffällige
dem CGIE übernommenen Kanones dominıeren, Beispiele dafür sınd Aaus den allgemeınen Normen
bzw dafß NEeCu tormulıierte Kanones überwiegend die Deftfinition für (sesetz (C Z der verschiede-
den tradıtionellen Bahnen überkommener odi- N  3 Formen VO Verwaltungakten (EC 29 ff 25
tiıkationskunst entsprechen 48 49 59) des Privilegs (G 76) der Juristischen

Di1e aut den ersten Blıck auffäallige Reduktion Person (G 110) Geradezu klassısche
VO 2474 aut 17728 Kanones kommt PI1IMAar durch Realdefinitionen $inden sıch etwa tfür Christifti-
die radıkale Entrümpelung VO  a} Strat- un: Pro- deles (c 201) un Teilkirche (verbunden MItTt
zeßrecht zustande (231 b7zw 766 Kanones WE NnNumMeratıven Aufzählung! 355) das
ger) [ )as heißt daß die ein wichtiges Indız für Leben ach den evangelıschen Räten (G 503) un:
allgemeinere, WCN1SCI kasuıstische Formulijerun- die FEhe (C
SCH darstellende Verminderung VO  a} Kanones (;emessen der Geschichte der Kodifika-
den relevanten Bereichen VO De NOTIMLS SENECETA- tionsbewegung stellt der Codex Entwurf
Iibus De populo De:1 De Ecclesiae INMUNEGCTE docen- Höhepunkt konsequenter Hereinnahme VO  e}

dı, De Ecclesiae AUNere sanctificandı und De Deftinitionen dar Es 1ST klar, dafß damıt Ce1in hohes
bonis Ecclesiae temporalıbus, Berücksichti- Ma{ Zeitgemäßheıit angestrebt IST, VOT allem
gun der neueingeführten Instıtutionen, 20 O Hınblick autf das Erfordernis, das Kırchenrecht
nıcht überschreitet (jelste des Il Vatikanums INn  9
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ALTERNATIVEN?

gleich aber erhält die Kodıifikation ı iıhrer (S@e- hauptsächlich die leiıtende Kırche richten,
samtheıt dadurch abschließenden un:! kon- annn Inan 1es nıcht verlangen» (Mörsdorf”)
servierenden Charakter. Man wırd sıch daher zunächst die Frage stellen

INUSSCIL, ob INan das Postulat aufrechterhalten
TIT

Man annn ber die Verständlichkeit des Entwur-
möchte, dafß sıch die allgemeinen Kırchengesetze
hauptsächlich die leiıtende Kırche riıchten,

tes nıcht sprechen, ohne abschließend och auf oder ob INa  m) Verständlichkeit bei eıten
das Gesetzeslateıin urz einzugehen Man kan Kreıs der Rechtsadressaten anstrebt Wenn INa  }

grundsätzlich dıe Feststellungen wıiederholen, davon ausgeht da{ß CS WIC bereits mehrtach
die der Lıiteratur F: Gesetzessprache des CI erwähnt die Aufgabe der Neukodıitikation des
1917 gemacht wurden «Eın schmuckloses, Kırchenrechts IST, das kirchliche Recht Geılste
schlichtes un: nüchternes, aber {lüssıges und des 11 Vatiıkanums CuUECMMN, ann es ohl

Lateın at dem Fachmann schon be] keinen Zweıtel be] der Beantwortung dieser Fra-
flüchtiger Lesung aum ırgendwo Zweıtel ber C geben Es mu ein Weg gefunden werden, das
den wahren Sınn der einzelnen Bestimmungen» kirchliche Recht die Rechtsadressaten, un:
Man wiırd ZW ar CINISCH Fällen, VOT allem auch das sınd eben alle Gläubigen, un: nıcht 11UT die
bei der Hereinnahme ausgedehnter Realdefti- leitende Kırche heranzubringen

(s O.) C1iNC pathetischere Ausdrucks- Die Abfassung der Koditikation Lateın als
konstatıieren, sollte dabe;j jedoch nıcht «authentischer Sprache» stellt den CINZ12 S11

übersehen, dafß diese manchen Fällen durchaus vollen legistischen Weg der sprachlichen Bewäl-
bedeutsamen Funktion nachzukommen hat tıgung des Vorhabens dar FEbenso notwendig(dies wırd etwa für Grundrechtsformulierungen wırd 6S jedoch SCIMN, den (Gesetzestext ENISPFE-auch staatlıchen Recht grundsätzlıch bejaht!) chenden Übersetzungen den Rechtsadressaten

Auf der anderen Seıte jedoch 1ST es vielen zugänglich machen IDIE dabe] auftretenden
Fällen gelungen, bekannt gewordene legistische Probleme sınd durchaus lösbar, VOT allem sınd SIC
Fehler un!: überflüssıge Unbestimmtheiten dem Jurıisten nıcht tremd hat doch MIT ıhnen
elımınıeren, WIC G1 Vergleich MIt der grundle- zunehmend be] der Transformierung internatıo0-
genden Arbeit VO Mörsdorf ZANT: Rechtssprache nalen Vertragsrechtes, das der mehre-
des Codex lurıs Canonicı deutlich ZC1IQL. BeN authentischen Sprachen abgefaßt 1ST

Wıe bereits 1ı dem angeführten Zıtat ANZC- wıeder tiun Abgesehen davon, da{fß CS ottiızıell
sprochen, wırd das Lateın des Entwurtes dem
Fachmann verständlich SsSC1IMN Reicht 1es aber genehmigte Übersetzungen der Konzilsdoku-

g1bt sollte die Übersetzung auch durch
aus” Bereıts der allgemeinen juristischen 1te- die relatıv einheıtliche Begriffsbildung erleichtert

ZUFrT: Verständlichkeit der Gesetzessprache werden, die durch die Kırchenrechtswissen-
scheiden sıch die Gelister Sollen die (sesetze schaft den einzelnen Sprachen vorgegeben 1ST
WEeIL als möglıch tür die Rechtsadressaten VCI-

ständlich se1ın”? der sollen S1C WEN18gSTENS der SchlußbemerkungSprache Gesellschaftftsschicht entsprechen,
bzw Sprache vertaflßt SCIMN, die Kurz zusammengefafßt sıeht C1inNn Betund Zur (z6e-
bestimmten chicht geläufig 1Sst ” der reicht 6c5S setzessprache der Neukodıitikation folgenderma-Ende wirklich aus, WenNnn der Juristisch gebil- Ren AaUusS Trotz mancher geglückter Formulierun-
ete Fachmann die Gesetzessprache versteht? SsCH können die prinzıpiellen Bedenken

Im Hınblick autf die Verwendung des Lateın CING Neukodıitikation des Kırchenrechts all-
als Gesetzessprache erhalten alle diese UÜberle- und ZU gegeNWartıgen Zeıtpunkt
ZUuNSCH CiINE zusätzlıche Dımension Für die Ar- besonderen nıcht ausgeraumt werden Ormatı-
beıten ZuUur Gesetzessprache des CI 1917 schien Bestimmtheit un: die große Zahl VO Lehr-
die Verwendung des Lateın als Gesetzessprache
unbedenklich enn «In den weltlichen Gesetz-

Detinıtionen ZCI1SCH die Absıcht die Phase der
nachkonziliaren Erneuerung MIt Hılfe der Ge-

büchern erstrebt INan MIt Recht CINE SCWI1SSC setzgebung abzuschließen und damıt dem Recht
Volkstümlichkeit der Sprache, wofür als Vorbild überwiıegend die Funktion zuzuordnen, dem
das Zıvilgesetzbuch der chweız gelten INAas wandernden Gottesvolk nıcht L1UT alt
Allein für die allgemeinen Kırchengesetze, dıie geben, sondern auch ein sıcher vorübergehen-Sprache abgefafßt werden un: sıch des «Halt»
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IST DIE SPRACHE DES CODEX-ENTWURFES VERSTÄNDLICH UNDZEITGEMÄSS?
Vgl dazu die Beiträage ın CONCILIUM 14 Universıität Wıiıen. 1969 M5nate e dienaufeRchalt der

SOWI1e besonders Schillebeeckx, Krise der Glaubensspra- Universität Thessalonıikı. eıt 1969 Mıtarbeıt Österreichi-
schen Archiv für Kirchenrecht. 1970 Je einmonatıge Studien-che als hermeneutisches Problem, in CONCILIUM (1973/
autenthalte der Patriachatsakademie 1in Istanbul und

Zur theoretischen und methodischen Grundlegung des Orientalischen Institut ın Rom Seıit 1971 Sekretär derpC-
Folgenden Potz, Die Geltung kırchenrechtlicher Nor- gründeten Gesellschatt für des Recht der Ostkirchen. 1972
Inen. Prolegomena eıner kritisch-hermeneutischen heo- Habiıiliıtation für das Fach Kirchenrecht der Rechts- un!
rıie des Kirchenrechts (Wıen Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wıen Seit

Communicationes 1/1969, 58 dem Wıntersemester 977/78 Supplierung der Lehrkanzel tür
So erklärte Papst Johannes Paul Il 1n eıner Ansprache Kirchenrecht der Rechtswissenschattliıchen Fakultät der

Ordensoberinnen 4uUusSs der SaANZCH Welt, die Zeıt des nachkon- Universität 1en. eıit 1978 Vorstandsmitglied der ÖStC!.'-
zılıaren Experimentierens se1 L11U  — abgeschlossen, un: 1M reichischen Gesellschatt für Kırchenrecht und Verantworftli-

cher Redakteur des Österr. Archıvs für Kirchenrecht. 1978Hınblick aut die Entwicklung der Orden «Der Zeıtpunkt 1St
gekommen, die nNnternomMMmMeENeEN Versuche objektiv und de- Ernennung ZU Konsultor der Commıiss1o0 Codicı Iurıs
mütig beurteılen, die posıtıven Elemente un: die Orientalıs recognoscendo. 19/9 Ordentliches Mitglied der
eventuellen Verirrungen erkennen un! eıne VO der Kırche Wıener Katholischen Akademıuıie. Veröffentlichungen: Pa-
approbierte stabıle Lebensregel vorzubereıten, vgl riarch und Synode ın Konstantinopel D)as Verfassungsrecht
OAKR 1/1980, 183 des Okumenischen Patrıarchats (Wıen 19740); Dıie Geltung

Soweıt 1mM folgenden auf die allgemeine Juristische Ge- kirchenrechtlicher Normen Prolegomena einer kritisch-
setzgebung verwıesen wird, vgl 1mM besonderen Noll, hermeneutischen Theorie des Kırchenrechts (Wıen 9
Gesetzgebungslehre (Reinbek be1 Hamburg bes Neue kirchenrechtliche Gesetzgebung 1n Griechenland:

OAKR 1968, 174 {f: Pastoralrat und Domkapıtel Überle-244 {t. weıters die Beıiträge 1mM Sammelband: Studıien einer
Theorie der Gesetzgebung, hg Rödiıg (Berlin/Heıdel- ZUuU1 Stellung bischöflicher Beratungsorgane: OAKR
berg/New ork I9/Z: 69{f: Der Wechsel der Jurisdiktion eıner orthodoxen

Kirchengemeinde in Österreich: OAKR 1976, {f: Öffent-Zu den rechtssprachlichen Problemen miıt der vorläufi-
SCn Oftenheıit der Konzilsaussagen vgl Potz, aaQ lichkeitsrecht Verbandstätigkeıit Öffentlichkeitsauftrag:

Stutz, Der Geıist des Codex lurıs Canonicı (Stuttgart Überlegungen ZU Verhältnis VO  3 Staat un:! Kırche 1n Öster-
reich, Convıyıum Utriusque Iurıs Festschriuft Alexander4 9 vgl C VAN weıters Köstler, Woörterbuch ZuU

Codex Iurıs Canonıicı (Wıen 9} Mörsdorf, Die Dordett Z Geburtstag (Wıen 353 {f: Dıie ınneren
Gesetzessprache des Codex lurıs Cononıicı (Paderborn Angelegenheıten der anerkannten Kirchen un! Religionsge-
bes 25 {f. meıinschatten als Problem der Grundrechtsinterpretation: Ex

Mörsdort aaQ Aequo Bono Festschrift Willibald Plöchl ZU (ze-
Mörsdort aaQ 18 burtstag (Innsbruck Das katholische Ostkir-

chenrecht nach dem IL Vatiıkanum: iırıtto ecclesiastıco
Papst Paul VI und das Recht OAKR 1978,

Kırche un: Denkmalschutz, Eıinleitung und vertas-RICHARD POTZ sungsrechtliche Grundlagen: OAKR 1978, 331 {f: Recht und
1943 in Wıen geboren. —l Studium der Rechtswis- Christentum iın der europäischen Rechtsgeschichte. Zur Pro-
senschatten der Universıität Wıen. 1965 Promotion ZU blematık der Periodisierungsversuche: OAKR 1970 Der
Dr i1ur. Nach 1965 Absolvierung der Gerichtspraxis. 1966 Erwerb kirchlichen Vermögens, 1n ! Grundriß des nachkonzi-
Universitätsassıstent Institut für Kırchenrecht der lıaren Kirchenrechts (Regensburg Autokephalie und
Rechts- un:! Staatswıssenschaftlichen Fakultät der Universi- Autonomıie als Verfassungsstrukturen der orthodoxen Kır-
tat Wıen. 1965 196/ Studien der Byzantınistik un! steuro- che Kanon V/1981 Anschritt: Dr Karl-Lueger-Rıng 1,

AWıen.päıscher Geschichte der philosophischen Fakultät der
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